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1 .  Ursachenanalyse 

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat mit dem Haushaltsgenehmigungsschreiben 
vom 31 .01 .2025 zum Haushalt 2025 die Stadt wiederholt auf den Anstieg der 
Schuldendienstquote und die damit einhergehende sinkende finanzielle Leistungsfähigkeit 
hingewiesen. Mit vorgenanntem Schreiben wurde die Stadt weiterhin aufgefordert, den zu 
erwartenden enormen Anstieg der Neuverschuldung ab dem Jahr 2028 und die Folgejahre zu 
überdenken, um hinsichtlich der Finanzplanung zukünftig handlungsfähig zu bleiben. Daher 
ist auch zukünftig eine kritische Betrachtung der Haushalt- und Finanzsituation im gesamten 
Konzern Stadt, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 ,  für die Folgejahre unvermeidbar. 

Es besteht bereits aus der Haushaltsgenehmigung des Landesverwaltungsamtes zum 
Haushaltsp lan 2022 (Genehmigung vom 1 0. 0 2. 2 0 2 2 )  eine entsprechende Konso­ 
l idierungsverpfl ichtung, weshalb der Stadtrat bereits mit Beschluss zum Haushaltsp lan 2023 
ein Konsolidierungsziel in Höhe von jährlich 1 1 , 5  M i o .  Euro für den Zeitraum 2023 bis 2037 
festgelegt hat. 
Das auf dieser Basis erstellte Konsolid ierungskonzept ist als gescheitert einzustufen. Die 
Gewerbesteuererträge haben sich seither nicht wie ursprünglich vom Stadtrat angenommen 
entwickelt. Die Umstellung der Beitragssatzung für Kindertagesstätten wurde mit erheblicher 
Verspätung und erst durch Intervention des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 
umgesetzt. Die 1 1 , 5  Mio. Euro konnten in keinem Jahr in voller Höhe im städtischen Hausha lt 
erwirtschaftet werden. 

Die haushalterischen Rahmenbedingungen haben sich darüber hinaus in den letzten Jahren 
zusätzlich nachhaltig verschlechtert. Genannt seien an dieser Stelle, die Mindererträge aus 
dem Finanzausgleichsgesetz infolge des statistischen Rückgangs der Einwohnerzahl durch 
die Ergebnisse des Zensus 2022 ab dem Haushaltsjahr 2025 ff . , der kontinuierliche Rückgang 
der Steuererträge der letzten Jahre,  sowohl auf Basis der städtischen Haushaltrechnungen, 
als auch auf Basis diverser Steuerschätzungen und die kontinuierlich steigenden Personal-, 
Sozial- und B i ldungsaufwendungen .  

Die negativen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind bereits Ausdruck 
dieser Entwicklung. Auch sie belasten die finanzielle Situation der Stadt Halle (Saale) 
zusätzlich. 

Bereits im Mai 2025 zeichnete sich ab, dass der · Höchstbetrag an genehmigten. 
Liquiditätskrediten gemäß Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen­ 
Anhalt vom 3 1 . 0 1 . 2025  nicht ausreichen wird. Dies machte bereits für den Haushalt 2025 zwei 
Nachtragshaushaltssatzungen notwendig. Mit Schreiben vom 2 8 . 1 1 .2025 zur 2. Nachtrags­ 
Haushaltssatzung 2025 wurde durch das Landesverwaltungsamt eine dramatische 
Verschlechterung gegenüber der 1 .  Nachtragshaushaltssatzung festgestellt. Im Ergebnisp lan 
des 2. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Jahresergebnis von - 13 9  Mio .  Euro 
ausgewiesen. 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 1 7 . 12 . 2025 die Haushaltssatzung, den Haushaltsp lan 
und das Haushaltskonsolidierungskonzept 2026 mit einem geplanten Defizit im Haushaltsjahr 
2026 in Höhe von ca. 1 5 0 , 1  M i o .  Euro beschlossen (Vlll/2025/01586) . Dem 
Landesverwaltungsamt als Kommunalaufsicht wurde für die Prüfung und Entscheidung mit 
Schreiben vom 1 1 . 0 2 . 2 026 eine Fristverlängerung bis zum 20 .02.2026 und mit Schreiben vom 
18.02.2026 bis längstens zum 15.04 .2026  gewährt. Zudem fanden zwischen der Stadt Halle 
(Saale) und dem Landesverwaltungsamt zwei Anhörungen zum Haushalt 2026 statt. Am 
11 .02.2026 zwischen dem Landesverwaltungsamt und der Verwaltungsspitze und am 
18 .02.2026  zwischen dem Landesverwaltungsamt, Stadträtinnen und Stadträten sowie der 

Verwaltungsspitze. In diesen beiden Terminen wurde deutlich gemacht,  dass ohne Aufweitung 
des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ( laut Beschluss im Stadtrat am 1 7 . 12 .2025 von rund 
6 ,2 M io. Euro Konsolidierungsbeitrag für das Jahr 2026) bereits für das Haushaltsjahr 2026 
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eine Beanstandung durch die Kommunalaufsicht im Raum steht. Dies wurde mit Schreiben 
vom 02.03.2026 des Landesverwaltungsamtes weiter mit dem Hinweis auf gravierende 
Rechtsverstöße und dem grundsätzlichen Vorliegen des Einschreitens der Kommunalaufsicht 
in Form einer Beanstandung verdeutlicht. Um ein Absehen von einer Beanstandung durch die 
Kommunalaufsicht zu erwirken und damit die Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung im 
Haushaltsjahr 2026 zu erreichen, wurde das Haushaltskonsolidierungskonzept für das 
Haushaltsjahr 2026 auf einen zweistelligen Millionenbetrag zum bisherigen Konzept erweitert. 

Unter Berücksichtigung aller Entwicklungen und unter Betrachtung der Haushaltslage der 
Stadt Halle (Saale) ist es nunmehr zwingend erforderlich, die Haushaltskonsolidierung in allen 
Bereichen neu auszurichten. Dies,  betrifft sowohl die verwaltungsinterne Aufbau- und 
Ablauforganisation, als auch die Optimierung und Prüfung über das gesamte städtische 
Beteiligungsportfolio. 

2. Grundlagen zur Haushaltskonsolidierung und weitere Umsetzung 

Für die Stadt Halle (Saale) besteht mit der vorgelegten Haushaltsplanung 2026 ff. eine Konsoli­ 
dierungsverpflichtung sowohl nach § 100 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) als auch n a c h §  100 Abs. 5 KVG LSA i.V.m. $ 1 1 0  Abs. 3 KVG 
LSA. Die Neuaufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes erfolgte unter 
Berücksichtigung der Hinweise zur Aufstellung und zum Inhalt eines 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes (Erl. des MI vom 30. September 2024). 

Nachhaltige Haushaltskonsolidierung erfordert eine Ausrichtung an der Strategie der Stadt 
Halle (Saale). In diesem Zusammenhang wird auch zukünftig fortlaufend geprüft, ob 
strukturelle oder organisatorische Veränderungen unabdingbar sind und Gegenstand des 
Konsolidierungsprozesses werden. Im September 2025 wurde eine Stabsstelle 
Grundsatzangelegenheiten und Haushaltskonsolidierung im Geschäftsbereich des 
Oberbürgermeisters gegründet, welche auch den zukünftig notwendigen Prozess der 
Hausha ltskonsolidierung koordiniert. Die '  Überprüfung des Personalbestandes sowie eine 
Betrachtung von Optimierungspotentialen wird innerhalb der nächsten 2 Jahre durch 
Fachkonzepte der einzelnen Geschäfts- und Fachbereiche erfolgen. Weiterhin werden im 
Konsolidierungszeitraum Möglichkeiten zur Reduzierung von Aufwendungen und Steigerung 
von Erträgen fortlaufend geprüft, was auch die Vermeidung von redundanten Doppelstrukturen 
einbezieht. Seit September 2025 werden alle Beschlussvorlagen und Anträge unter dem 
Aspekt des Haushaltskonsolidierungsprozesses vor Einbringung in die Gremien entsprechend 
geprüft und bewertet. 

Weiterhin werden mit dem Änderungsbeschluss (Beschluss: Vlll/2026/02385) zur 
Haushaltssatzung , Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 zur notwendigen 
Erweiterung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes verbindliche Schritte, wie mit Schreiben 
vom 02.03.2026 des Landesverwaltungsamtes gefordert, für die Folgejahre festgelegt welche 
auch mit dazu dienen sollen, in den folgenden Jahren zu einem ausgeglichenen Haushalt 
zurück zu kehren. 

3. Umsetzung und Fortführung beschlossener Konsolidierungsmaßnahmen 

Der Stadtrat hat mit dem Beschluss vom 29 .01 .2025 (VI 1/2025/00755) einen zweijährigen 
Stufenplan bezüglich der Satzung über Kostenbeiträge für die Nutzung der 
Kindertageseinrichtungen und Kinderpflegestellen einmal zum 01.03.2025 sowie zum 
01 .01 .2026 jeweils zu 50 % von 3 ,8 M io .  Euro Beitragserhöhung beschlossen. Die Umsetzung 
ist planmäßig zum 01 .03.2025 und zum 01 .0 1 .2026 erfolgt. Die Kostenbeiträge sollen gemäß 
Stadtratsbeschluss (Vll/2025/00755) im Rhythmus von 2 Jahren an die allgemeine 
Kostenentwicklung angepasst werden. Erstmals soll die Kostenanpassung zum 
Kindergartenjahr 2027/2028 (zum 01.08 .2027) erfolgen. Daher wird die 
Konsolidierungsmaßnahme als einzige Maßnahme nach der Evaluierung des letzten 
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Konsolidierungskonzeptes zum Haushalt 2025 auch im Konsolidierungskonzept 2026 
fortgeschrieben. 
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